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Text 

Förderungsmißbrauch 

§ 153b. (1) Wer eine ihm gewährte Förderung mißbräuchlich zu anderen Zwecken als zu jenen 
verwendet, zu denen sie gewährt wurde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer die Tat als leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) einer 
juristischen Person oder einer Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit, der die Förderung 
gewährt wurde, oder zwar ohne Einverständnis mit demjenigen, dem die Förderung gewährt wurde, aber 
als dessen leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) begeht. 

(3) Wer die Tat in bezug auf einen 5 000 Euro übersteigenden Betrag begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(4) Wer die Tat in bezug auf einen 300 000 Euro übersteigenden Betrag begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(5) Eine Förderung ist eine Zuwendung, die zur Verfolgung öffentlicher Interessen aus öffentlichen 
Haushalten gewährt wird und für die keine angemessene geldwerte Gegenleistung erbracht wird; 
ausgenommen sind Zuwendungen mit Sozialleistungscharakter und Zuschüsse nach § 12 des Finanz-
Verfassungsgesetzes 1948. Öffentliche Haushalte sind die Haushalte der Gebietskörperschaften, anderer 
Personen des öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der Kirchen und Religionsgesellschaften, sowie der 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften und die Haushalte, die von den Europäischen 
Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden. 
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